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1 Brandschutzorganisation

Die Verhütung und die Verhinderung der Ausbrei-
tung von Bränden sowie die Bekämpfung von Ent-
stehungsbränden sind Gemeinschaftsaufgaben 
aller im Betrieb beschäftigten Personen. Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, Unternehmerinnen 
und Unternehmer bzw. die Leiterin und Leiter ei-
ner Einrichtung2 tragen die Verantwortung für die 
Erreichung dieser Schutzziele im Betrieb. Zum 
Aufbau einer hierzu erforderlichen Brandschutz-
organisation und für die damit verbundenen viel-
fältigen Aufgaben, sollten Arbeitgeberinnen oder 
Arbeitgeber zur Beratung einen Brandschutzbe-
auftragten bestellen.

1.1 Stellung im Betrieb

Brandschutzbeauftragte sollten vergleichbar mit 
der betrieblichen Stellung der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit unmittelbar dem Arbeitgeber un-
terstellt sein.

Sie sollten zu allen den Brandschutz betreffenden 
Fragestellungen des Unternehmens – schon bei 
der Planung – rechtzeitig eingebunden werden.

In Betrieben mit einer anerkannten Werkfeuer-
wehr sollten die Aufgaben des Brandschutzbe-
auftragten der Leitung der Werkfeuerwehr über-
tragen werden.

Brandschutzbeauftragte sind bei der Anwendung 
ihrer brandschutztechnischen Fachkunde wei-
sungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt 
werden.

2 Im folgenden Arbeitgeber genannt

Vorwort

Zum Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und 
Sachwerten vor gefährlichen Einwirkungen wer-
den in Gesetzen1, Verordnungen und Richtlinien 
die Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen 
oder Unternehmerinnen und Unternehmer ver-
pflichtet, qualifizierte Fachkräfte mit bestimmten 
Aufgaben zu betrauen, so z. B. die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Abfall-, Gewässer- oder Strah-
lenschutzbeauftragte.

Für den Brandschutz sind in Betrieben aufgrund 
besonderer Rechtsvorschriften, behördlicher 
Auflagen oder Gefährdungsbeurteilungen Brand-
schutzbeauftragte erforderlich, die durch ihre 
qualifizierte Ausbildung dem Arbeitgeber als zen-
traler Partner für brandschutzrelevante Themen 
zur Verfügung stehen.

Diese Publikation zu Aufgaben, Qualifikation, 
Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbe-
auftragten wurde gemeinsam von 

 DGUV,
 GDV/VdS und
 vfdb 

erarbeitet und ist textgleich von allen genannten 
Organisationen veröffentlicht. Ergänzend dazu 
sind Erläuterung und Hinweise seitens der Sach-
versicherer in der neuen Publikation VdS 3110 
aufgeführt, die in der Fassung 2010-06 der Pu-
blikation VdS 3111 bereits enthalten sind und die 
Arbeit der Brandschutzbeauftragten im Betrieb-
salltag in der Praxis konkret unterstützen sollen. 

Gesetzliche und behördliche Vorschriften sowie 
Vereinbarungen mit dem Versicherer bleiben un-
berührt.

1   z. B. Grundgesetz Artikel 2 (2): Jeder hat das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit ...

Abb. 1: Muster für die Struktur im betrieblichen Brandschutz

berät

benennt/erstellt
Unternehmer/Arbeitgeber

Maßnahmen des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes  
auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung bzgl. Brandgefahren und -risiken  

(siehe Aufgabenprofil gemäß 3.).

Brandschutzbeauftragter

entscheidet unterstützt
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stoffen“ und die TRGS 800 „Brandschutzmaßnah-
men“ verwiesen.

Normale Brandgefährdung liegt vor, wenn die 
Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung, die 
Geschwindigkeit der Brandausbreitung, die dabei 
freiwerdenden Stoffe und die damit verbundene 
Gefährdung für Personen, Umwelt und Sachwerte 
vergleichbar sind mit einer Büronutzung.

Wird für den betrachteten Betrieb eine Brandge-
fährdung ermittelt, die über eine normale Brand-
gefährdung hinausgeht und/oder sind aufgrund 
erhöhter Risiken z. B. durch bauliche Gegeben-
heiten besondere Maßnahmen zur Erreichung der 
Schutzziele erforderlich, sollte ein Brandschutz-
beauftragter bestellt werden.

Für Objekte mit unterschiedlicher Art und/oder 
Nutzung sowie verschiedenen Betrieben (z. B. 
Einkaufszentren, Industrie-, Gewerbe- und Tech-
nologieparks, Forschungseinrichtungen) ist auf-
grund von gemeinsamen Rettungswegen, Misch-
nutzungen und Schnittstellen zwischen den Be-
trieben die Bestellung eines koordinierenden 
Brandschutzbeauftragten zu empfehlen.

Für diese Objekte ist eine übergreifende Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen. Der Betrach-
tung von technischen und organisatorischen 
Schnitt stellen, z. B. den Abhängigkeiten von En-
ergie- und Produktionsströmen, den gleichen 
Flucht- und Rettungswegen und Sammelflächen 
sollte dabei besondere Beachtung zukommen.

2 Bestellung von Brandschutz-
beauftragten

2.1 Schriftliche Aufgabenübertragung

Brandschutzbeauftragte werden von Arbeitge-
berin oder Arbeitgeber (unter Berücksichtigung 
des Betriebsverfassungsgesetzes) schriftlich be-
stellt. In dieser Bestellung sind der Zuständig-
keitsbereich, die Aufgaben sowie die Rahmenbe-
dingungen zu definieren und festzulegen (siehe 
Musterbestellungsschreiben, Anhang 1).

Zu den Rahmenbedingungen gehören z. B. Zugriff 
auf alle brandschutzrelevanten Unterlagen und 
Informationen, Zutritt zu allen betreffenden Lie-
genschaften und Räumen, sowie verfügbare Ar-
beitszeit und Arbeitsmittel.

1.2 Gefährdungsbeurteilung

Für den Aufbau einer geeigneten Brandschutz-
organisation müssen zunächst in einer Gefähr-
dungsbeurteilung die branchen- und betriebs-
spezifischen Brandgefährdungen ermittelt und 
die damit verbundenen Risiken bewertet werden.

Gefährdungen im Sinne des Arbeits- und Brand-
schutzes können sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-
beitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2. physikalische, chemische und biologische 
Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz 
von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeits-
stoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen so-
wie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungs-
verfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit 
und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterwei-
sung der Beschäftigten.

Für die Ermittlung und Bewertung der betriebs-
spezifischen Brandgefährdungen sind folgende 
Faktoren zu betrachten:

 Nutzung (z. B. Lager, Produktion, Forschung & 
Entwicklung, Werkstatt, Verwaltung, Pflege, 
Versammlung, Entsorgung)

 Mögliche Auswirkungen im Schadensfall
 Sicherheitstechnische Kennzahlen, Verarbei-

tungsparameter
 Zündquellen
 Anzahl und räumliche Verteilung von Beschäf-

tigten und Dritten im Betriebsbereich
 Ortskenntnis, Mobilität und Ausbildungsgrad 

der Personen
 Baulicher Brandschutz
 Anlagentechnischer Brandschutz
 Organisatorischer Brandschutz
 Abwehrender Brandschutz
 Löschwasserversorgung, Löschwasserrück-

haltung

Zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
wird auf das Arbeitsschutzgesetz ArbSchG § 5 
„Beurteilen der Arbeitsbedingungen“, die Tech-
nische Regel für Arbeitsstätten (ASR) ASR A2.2 
„Maßnahmen gegen Brände“, die TRGS 400 „Ge-
fährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahr-
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2.2 Externe Brandschutzbeauftragte

Verfügt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber – 
bei festgestellter Notwendigkeit – über keinen ei-
genen Brandschutzbeauftragten oder kann keine 
eigene Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ausgebildet 
werden, ist ein externer Brandschutzbeauftragter 
zu beauftragen.

Die notwendige Qualifikation gemäß Kapitel 4 und 
5 dieser Publikation muss nachgewiesen werden.

Die Einbindung in die interne Brandschutzorgani-
sation ist sicherzustellen.

Des Weiteren sind Zuständigkeiten und Schnitt-
stellen festzulegen sowie die rechtzeitige Ein-
bindung in interne Abläufe (z. B. Investitionen, 
Umbauten, Prozessänderungen) sicherzustellen. 
Ebenso muss ein externer Brandschutzbeauf-
tragter in der Lage sein, kurzfristig den Betrieb in 
seiner Funktion beraten und unterstützen zu kön-
nen. Diese Festlegungen sollten Bestandteil der 
vertraglichen Regelung sein.

Wird ein Brandschutzbeauftragter gesetzlich 
oder gemäß behördlicher Auflagen zwingend 
vorgeschrieben, ist gegebenenfalls eine Zustim-
mung durch die zuständige Behörde (z. B. Untere 
Bauaufsicht, Brandschutzdirektion, Brandschutz-
dienststelle und/oder Baugenehmigungsbehörde) 
zur Beauftragung eines externen Brandschutzbe-
auftragten erforderlich.

3 Aufgaben von Brandschutz-
beauftragten

Brandschutzbeauftragte sind die zentrale An-
sprechperson für alle Brandschutzfragen im Be-
trieb. Sie beraten und unterstützen die Arbeit-
geberin oder den Arbeitgeber in allen Fragen 
des vorbeugenden, abwehrenden und organisa-
torischen Brandschutzes sowie im betrieblichen 
Notfallmanagement insbesondere bei den nach-
folgenden Aufgaben:

1. Erstellen/Fortschreiben der Brandschutzord-
nung

2. Mitwirken bei Beurteilungen der Brandge-
fährdung an Arbeitsplätzen

3. Beraten bei feuergefährlichen Arbeitsverfahren 
und bei dem Einsatz brennbarer Arbeitsstoffe

4. Mitwirken bei der Ermittlung von Brand- und 
Explosionsgefahren

5. Mitwirken bei der Ausarbeitung von Betriebs-
anweisungen, soweit sie den Brandschutz be-
treffen

6. Mitwirken bei baulichen, technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen, soweit sie den 
Brandschutz betreffen

7. Mitwirken bei der Umsetzung behördlicher 
Anordnungen und bei Anforderungen des 
Feuerversicherers, soweit sie den Brand-
schutz betreffen

8. Mitwirken bei der Einhaltung von Brand-
schutzbestimmungen bei Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, 
Anmietungen und Beschaffungen

9. Beraten bei der Ausstattung der Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöscheinrichtungen und Aus-
wahl der Löschmittel

10. Mitwirken bei der Umsetzung des Brand-
schutzkonzeptes

11. Kontrollieren, dass Flucht- und Rettungsplä-
ne, Feuerwehrpläne, Alarmpläne usw. aktuell 
sind, ggf. Aktualisierung veranlassen und da-
bei mitwirken

12. Planen, Organisieren und Durchführen von 
Räumungsübungen

13. Teilnehmen an behördlichen Brandschauen 
und Durchführen von internen Brandschutz-
begehungen

14. Melden von Mängeln und Maßnahmen zu de-
ren Beseitigung vorschlagen und die Mängel-
beseitigung überwachen

15. Unterstützen der Führungskräfte bei den re-
gelmäßigen Unterweisungen der Beschäftig-
ten im Brandschutz

16. Aus- und Fortbilden von Beschäftigten mit be-
sonderen Aufgaben in einem Brandfall, z. B. in 
der Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen 
(Brandschutzhelfer gemäß ASR A2.23)

17. Prüfen der Lagerung und/oder der Einrich-
tungen zur Lagerung von brennbaren Flüssig-
keiten, Gasen usw.

3  DGUV Information 205-023 Brandschutzhelfer – 
Ausbildung und Befähigung
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18. Kontrollieren der Sicherheitskennzeichnungen 
für Brandschutzeinrichtungen und für die 
Flucht- und Rettungswege

19. Überwachen der Benutzbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen

20. Organisation der Prüfung und Wartung von 
brandschutztechnischen Einrichtungen

21. Kontrollieren, dass festgelegte Brandschutz-
maßnahmen insbesondere bei feuergefähr-
lichen Arbeiten eingehalten werden

22. Mitwirken bei der Festlegung von Ersatzmaß-
nahmen bei Ausfall und Außerbetriebssetzung 
von brandschutztechnischen Einrichtungen

23. Unterstützen des Unternehmers bei Ge-
sprächen mit den Brandschutzbehörden und 
Feuerwehren, den Feuerversicherern, den 
Unfallversicherungsträgern, den staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden usw.

24. Stellungnahme zu Investitionsentscheidungen, 
die Belange des Brandschutzes betreffen

25. Mitwirken bei der Implementierung von prä-
ventiven und reaktiven (Schutz)Maßnahmen 
im Notfallmanagement z. B. für kritische In-
frastrukturen (Stromausfall), für lokale Wet-
terereignisse mit Schadenspotenzial (extreme 
Hitze-/Kältewelle, Starkregen, Sturm, Hagel, 
Schneelast, etc.)

26. Dokumentieren seiner Tätigkeiten im Brand-
schutz

Ein Beispiel für die mögliche Bemessung der Ein-
satzzeiten von Brandschutzbeauftragten ist im 
Anhang 2 enthalten.

4 Qualifikation von Brandschutz-
beauftragten

Die für eine Ausbildung zum Brandschutzbeauf-
tragten geeigneten Personen sollen aufgrund 
ihrer betrieblichen Erfahrung Grundkenntnisse 
der Brandschutzorganisation haben. Dazu gehö-
ren vor allem betriebsspezifische brandschutzre-
levante Kenntnisse, z. B. über verfahrenstech-
nische Besonderheiten bei Produktionsabläufen 
und Erfahrungen mit Umgang und Lagerung von 
brennbaren und entzündlichen Gefahrstoffen.

4.1 Voraussetzungen zur Ausbildung zum 
Brandschutzbeauftragten

Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an der Ausbil-
dung zum Brandschutzbeauftragten sollen min-
destens eine abgeschlossene Berufsausbildung 
besitzen.

Für Betriebe mit erhöhter Brandgefährdung wird 
für den Brandschutzbeauftragten eine besondere 
Qualifikation empfohlen, z. B.

 Personen mit feuerwehrtechnischer  
Ausbildung,

 Absolventinnen oder Absolventen der Aus-
bildung Werkfeuerwehrmann/-frau,

 Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie
 Hochschul-/FH-Absolventen mit Studien-

schwerpunkt Brandschutz.

4.2 Befähigung zum Brandschutz-
beauftragten

Die Befähigung zum Brandschutzbeauftragten be-
sitzen aufgrund ihrer Ausbildung grundsätzlich:

 Personen mit einer abgeschlossenen Aus-
bildung zum gehobenen oder höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst oder vergleichbaren 
Ausbildungen nach den entsprechenden Lauf-
bahnregelungen der einzelnen Bundesländer

 Personen mit abgeschlossenem Hochschul- 
oder FH-Abschluss Brandschutz, die die in 
dieser Publikation geforderten Kenntnisse 
nachweisen können.

Zur verkürzten Ausbildung zum Brandschutzbe-
auftragten gemäß Kapitel 5 dieser Publikation 
sind qualifiziert:

 aktive Feuerwehrangehörige mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung zum Zugführer 
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 oder 
nach jeweiligem Landesrecht gleichwertigen 
Lehrgängen

 Personen mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung mit mindestens 140 Lehreinheiten zum 
Brandschutztechniker

4.3 Aktualität der Ausbildung

Liegt die Ausbildung zum Brandschutzbeauftrag-
ten länger als fünf Jahre zurück und/oder kann 
eine berufliche Tätigkeit oder eine Fortbildung als 
Brandschutzbeauftragter nicht belegt werden, ist 
die Teilnahme an einer Ausbildung im Sinne die-
ser Publikation erforderlich.
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5 Ausbildung zum Brandschutz-
beauftragten

Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber muss der 
dafür vorgesehenen Person die für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Ausbildung im Sinne 
dieser Publikation sowie die für den Brandschutzbe-
auftragten erforderliche Fortbildung unter Berück-
sichtigung der betrieblichen Belange ermöglichen.

5.1 Ausbildungseinrichtungen

Ausbildungseinrichtungen für die kompetente 
Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten im 
Sinne dieser Publikation können sein:

 CFPA4-anerkannte Ausbildungseinrichtungen,
 Ausbildungseinrichtungen der Schadenversi-

cherer,
 Ausbildungseinrichtungen der Fach- und Prüf-

einrichtungen für Brand- und Explosionsschutz,
 die Feuerwehrschulen der Bundesländer

und gleichermaßen qualifizierte Einrichtungen, 
die entsprechend dieser Publikation ausbilden.

5.2 Aufbau und Dauer der Ausbildung

Die gesamte Ausbildung des Brandschutzbeauf-
tragten ist als modulares System aufgebaut. Das 
System gliedert sich in einen theoretischen und 
einen praktischen Teil sowie anschließende Fort-
bildungen.

Die Ausbildung mit der hier dargestellten Aus-
bildungsmethodik wird in Unterrichtseinheiten 
à 45 Minuten gegliedert. Die Dauer der Ausbil-
dung beträgt mindestens 64 Unterrichtseinheiten 
(UE), aufgeteilt auf 2 Wochen. Die Ausbildungszeit 
ist als Präsenzphase zu verstehen. Aus pädago-
gischer Sicht werden pro Ausbildungstag 8 UE 
empfohlen. 10 UE dürfen nicht überschritten wer-
den. Wege- und Pausenzeiten zählen nicht zu den 
Unterrichtseinheiten.

Die gesamte Ausbildung soll spätestens inner-
halb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

Die gemäß Kapitel 4 mögliche verkürzte Ausbil-
dung umfasst 34 UE inkl. Abschlussprüfung (4 UE).

4  CFPA: The Confederation of Fire Protection As-
sociation Europe (CFPA Europe) = Zusammen-
schluss national anerkannter Organisationen 
für Brandschutz

Praktische Ausbildung

Eine praktische Ausbildung im Umgang mit Feu-
erlöscheinrichtungen ist ein notwendiges Ausbil-
dungsmodul. Die Kenntnis der Funktionsweise 
von Feuerlöscheinrichtungen und deren sichere 
Handhabung ist eine wichtige Grundlage für eine 
spätere Tätigkeit in der Ausbildung und Unterwei-
sung von Beschäftigten.

Inhalte der Ausbildung

Entsprechend der Ausbildungsdauer, der Zielgrup-
pe sowie der Vorkenntnisse können die Themen-
blöcke in dem angegebenen Rahmen angepasst 
werden. Zusätzlich können branchenspezifische 
Schwerpunkte gesetzt werden. Die Lehr inhalte 
sind in Anhang 3 näher beschrieben.

1 Rechtliche Grundlagen 4 UE*
2 Brandlehre 3 UE
3 Brand- und Explosionsgefahren 7 UE
4 Baulicher Brandschutz 8 UE*
5 Anlagentechnischer Brandschutz 8 UE*
6 Handbetätigte Geräte zur  

Brandbekämpfung
2 UE

7 Organisatorischer Brandschutz 
und Brandschutzmanagement

16 UE*
8 UE*

8 Behörden, Feuerwehren,  
Versicherer

4 UE*

9 Abschlussprüfung 4 UE
*  Diese Schwerpunktthemen sind in der ver-

kürzten Ausbildung in angemessenen Umfang 
zu berücksichtigen.

Lehrgangsziel für die verkürzte Ausbildung sollte 
daher eine zielgruppenorientierte, baulich-orga-
nisatorische Vertiefung gemäß Kapitel 5.3 in Ver-
bindung mit den in Anhang 3 aufgeführten Lehrin-
halten des vorbeugenden Brandschutzes sowie 
eine umfangreiche Ausbildung im Bereich der An-
lagentechnik sein.

5.4 Ausbildungsunterlagen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Aus-
bildungslehrgangs müssen Unterlagen erhalten, 
welche die Ausbildungsinhalte wiedergeben. Die 
Unterlagen müssen für die eigenständige Vor- 
und Nachbereitung des Unterrichts geeignet sein.
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5.5 Abschlussprüfung

Die Prüfung setzt sich aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Prüfungsteil zusammen. 
Die Prüfung hat einen zeitlichen Umfang von min-
destens 4 UE. Alle Prüfungsunterlagen (schrift-
liche Prüfung, Protokoll der mündlichen Prüfung 
und Gruppenergebnisse) müssen mindestens 
drei Jahre archiviert werden.

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn beide Prü-
fungsteile (mündlich und schriftlich) erfolgreich 
abgeschlossen wurden.

5.5.1 Schriftliche Prüfung

Sie besteht aus der Beantwortung von bis zu 
60 Fragen aus den Unterrichtseinheiten. Die An-
zahl der Fragen zum jeweiligen Themenblock soll 
ungefähr dem zeitlichen Anteil der jeweiligen Un-
terrichtseinheiten im Verhältnis zur Gesamtdau-
er des Lehrganges entsprechen. Die Prüfungs-
fragen sollen überwiegend nach dem Multiple-
Choice-Verfahren gestellt werden, wobei eine 
oder mehrere Antworten richtig sein können. Für 
einen angemessenen Anteil der Antworten sollte 
die schriftliche, beschreibende Form gewählt 
werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die 
schriftliche Prüfung erfolgreich abgeschlossen, 
wenn mindestens 60 % der schriftlichen Prü-
fungsfragen richtig beantwortet wurden.

5.5.2 Mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung umfasst die Bearbeitung 
einer Fallstudie in Arbeitsgruppen (max. fünf 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer je Gruppe) mit 
anschließender Präsentation jeder einzelnen teil-
nehmenden Person vor der Prüfungskommission.

Die Teilnahme an der mündlichen Prüfung ist nur 
mit bestandener schriftlicher Prüfung möglich.

Jede teilnehmende Person wird ca. 10 - 15 Minu-
ten von der Prüfungskommission geprüft.

Die Prüfungskommission sollte aus einer vorsit-
zenden und mindestens einer beisitzenden Per-
son bestehen.

5.5.3 Nichtbestehen der Prüfung

Bei Nichtbestehen wird die Möglichkeit zur Wie-
derholung der Prüfung eingeräumt.

5.5.4 Ausbildungsbescheinigung

Jede Teilnehmerin oder Teilnehmer erhält einen 
Fachkundenachweis (Zertifikat). Dieser soll min-
destens beinhalten:

 Vor- und Zuname
 Lehrgangsinhalt/Anzahl der Lehreinheiten (UE)
 Hinweis auf Einhaltung dieser Publikation
 Ausbildungsträger
 Ausstellungsdatum
 Hinweis: Bestellung erst nach Einweisung in 

betriebliche Gegebenheiten

6 Fortbildung von Brandschutz-
beauftragten

Die Fachkunde eines Brandschutzbeauftragten 
muss den aktuellen Erfordernissen sowie den sich 
ändernden Regelwerken und Vorschriften entspre-
chen. Demnach ist für den Brandschutzbeauftrag-
ten eine regelmäßige Fortbildung notwendig und zur 
qualifizierten Aufgabenbewältigung erforderlich.

Dazu muss die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
den Brandschutzbeauftragten die erforderliche 
Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange ermöglichen. Fortbildungsthemen 
können sein:

 themenbezogene Seminare zum anlagen-
technischen, organisatorischen und baulichen 
Brandschutz

 branchenbezogene Seminare zum Brandschutz
 Spezialisierungsseminare (Explosionsschutz, 

Notfallmanagement, Katastrophenschutz, Räu-
mung und Evakuierung, Luftfahrt, Bahn, usw.)

 Seminare zu Kommunikation, Didaktik,  
Präsentation

 Fachtagungen

Fortbildungsveranstaltungen sind innerhalb von 
drei Jahren mit mindestens 16 UE à 45 Minuten zu 
besuchen. Die Teilnahme ist zu dokumentieren.

7 Quellen

Beispielhafte Auflistung:

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
 Sozialgesetzbuch, siebtes Buch (SGB VII)
 Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV)
 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
 Musterbauordnung (MBO) und Landesbauord-

nungen der Bundesländer (LBO)
 Sonderbauverordnungen der Bundesländer
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Anhang 1

Bestellungsschreiben zur Aufgabenübertragung

Bestellung zur/zum Brandschutzbeauftragten

Herr /Frau ___________________________________________________________________________

wird hiermit für _______________________________________________________________________
(Zuständigkeitsbereich)

der/des _____________________________________________________________________________
(Name und Sitz des Unternehmens/der Niederlassung/des Werkes/des Betriebsteils)

mit Wirkung vom ________________ zur/zum Brandschutzbeauftragten bestellt.

Sie sind in der Funktion des Brandschutzbeauftragten unmittelbar dem Arbeitgeber unterstellt. Sie 
werden zu allen den Brandschutz betreffenden Fragestellungen des Unternehmens – schon bei der 
Planung – rechtzeitig eingebunden. Sie beraten und unterstützen den Arbeitgeber in allen Fragen des 
Brandschutzes.

Die Gesamtverantwortung des Arbeitgebers bleibt unberührt.

Die für Ihre Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter erforderlichen Fachkenntnisse gemäß der Publikati-
on VdS 3111 „Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten“ haben 
Sie nachgewiesen.

Ihnen werden für die Erfüllung Ihrer Aufgaben die erforderliche Arbeitszeit, die benötigten Arbeitsmit-
tel und Fortbildungen gemäß der o. g. Publikation unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange 
ermöglicht.

Sie sind bei der Anwendung ihrer brandschutztechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen 
der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die mit Ihrer Bestellung 
verbundenen Aufgaben sind rückseitig aufgeführt.

Jede Änderung dieser Tätigkeiten ist schriftlich zu fixieren und von den Unterzeichnern zu bestätigen.

_____________________, den __________________________________________________________
 (Ort) (Datum)

_________________________________________      ________________________________________
 Arbeitgeber/Unternehmer, Betriebsleiter, Behördenleiter Brandschutzbeauftragter

Verteiler:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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Im Rahmen dieser Tätigkeit obliegen Ihnen folgende 
Aufgaben (bitte ankreuzen, ergänzen und/oder 
streichen):

1.  Erstellen/Fortschreiben der Brandschutz-
ordnung

2.  Mitwirken bei Beurteilungen der Brandge-
fährdung an Arbeitsplätzen

3.  Beraten bei feuergefährlichen Arbeitsver-
fahren und bei dem Einsatz brennbarer Ar-
beitsstoffe

4.  Mitwirken bei der Ermittlung von Brand- 
und Explosionsgefahren

5.  Mitwirken bei der Ausarbeitung von Be-
triebsanweisungen, soweit sie den Brand-
schutz betreffen

6.  Mitwirken bei baulichen, technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, soweit sie 
den Brandschutz betreffen

7.  Mitwirken bei der Umsetzung behördlicher 
Anordnungen und bei Anforderungen des 
Feuerversicherers, soweit sie den Brand-
schutz betreffen

8.  Mitwirken bei der Einhaltung von Brand-
schutzbestimmungen bei Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten, Nutzungsänderung en, 
Anmietungen und Beschaffungen

9.  Beraten bei der Ausstattung der Arbeits-
stätten mit Feuerlöscheinrichtungen und 
Auswahl der Löschmittel

10.  Mitwirken bei der Umsetzung des Brand-
schutzkonzeptes

11.  Kontrollieren, dass Flucht- und Rettungs-
pläne, Feuerwehrpläne, Alarmpläne usw. 
aktuell sind, ggf. Aktualisierung veranlas-
sen und dabei mitwirken

12.  Planen, Organisieren und Durchführen von 
Räumungsübungen

13.  Teilnehmen an behördlichen Brand-
schauen und Durchführen von internen 
Brandschutzbegehungen

14.  Melden von Mängeln und Maßnahmen zu 
deren Beseitigung vorschlagen und die 
Mängelbeseitigung überwachen

15.  Unterstützen der Führungskräfte bei den 
regelmäßigen Unterweisungen der Be-
schäftigten im Brandschutz

16.  Aus- und Fortbilden von Beschäftigten mit 
besonderen Aufgaben in einem Brandfall, 
z. B. in der Handhabung von Feuerlöschein-
richtungen (Brandschutzhelfer gemäß ASR 
A2.2)

17.  Prüfen der Lagerung und/oder der Einrich-
tungen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten, Gasen usw.

18.  Kontrollieren der Sicherheitskennzeich-
nungen für Brandschutzeinrichtungen und 
für die Flucht- und Rettungswege

19.  Überwachen der Benutzbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen

20.  Organisation und Sicherstellung der Prü-
fung und Wartung von brandschutztechni-
schen Einrichtungen

21.  Kontrollieren, dass festgelegte Brand-
schutzmaßnahmen insbesondere bei feuer-
gefährlichen Arbeiten eingehalten werden

22.  Mitwirken bei der Festlegung von Ersatz-
maßnahmen bei Ausfall und Außerbe-
triebssetzung von brandschutztechnischen 
Einrichtungen

23.  Unterstützen des Unternehmers bei Ge-
sprächen mit den Brandschutzbehörden 
und Feuerwehren, den Feuerversicherern, 
den Unfallversicherungsträgern, den staat-
lichen Arbeitsschutzbehörden usw.

24.  Stellungnahme zu Investitionsentschei-
dungen, die Belange des Brandschutzes be-
treffen

25.  Mitwirken bei der Implementierung von prä-
ventiven und reaktiven (Schutz)maßnahmen 
im Notfallmanagement z. B. für kritische 
Infrastrukturen (Stromausfall), für lokale 
Wetterereignisse mit Schadenspotenzial 
(extreme Hitze-/Kältewelle, Starkregen, 
Sturm, Hagel, Schneelast, etc.)

26.  Dokumentieren Ihrer Tätigkeiten im Brand-
schutz

27. ___________________________________  

28. ___________________________________  
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Anhang 2

Beispiel für die Bemessung der Ein-
satzzeit von Brandschutzbeauftragten

Muster-Betrieb:

 Möbelhaus mit 5 Geschossen;
 Grundfläche je Geschoss: 3.000 m²
 Die Möbelausstellung wird regelmäßig umge-

staltet.

Risikofaktoren:

 Hohe Brandlast, z. T. schnelle Ausbreitungs-
geschwindigkeit, starke Rauchentwicklung

 Große Brandabschnittsflächen
 Hohe Anzahl von ortsunkundigen Personen 

(Besucher/Kunden)
 Einschränkung der Flucht- und Rettungsweg-

führung durch Möbelausstellung, Versperren 
von Fluchtwegen durch Verschieben von Möbeln.

Nr. Aufgaben/Tätigkeit (aus 3.) Zeitbedarf [h/a]
1 Fortschreiben der Brandschutzordnung (Teile A, B, C) 20

2 Mitwirken bei der Ausarbeitung von Betriebsanweisungen, soweit sie den 
Brandschutz betreffen 15

3 Mitwirken bei baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, 
soweit sie den Brandschutz betreffen 15

4 Mitwirken bei der Umsetzung behördlicher Anordnungen und bei  
Anforderungen des Feuerversicherers 10

5
Mitwirken bei der Einhaltung von Brandschutzbestimmungen bei Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, Anmietungen und 
Beschaffungen

Betriebsspezi-
fischer Bedarf

6 Beratung bei der Ausstattung der Arbeitsstätten mit Feuerlöscheinrich-
tungen und Löschmitteln 5

7 Kontrollieren, dass Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne, Alarm-
pläne usw. aktuell sind, ggf. Aktualisierung veranlassen, dabei mitwirken 40

8 Planen, organisieren und durchführen von Räumungsübungen 10
9 Teilnehmen an bzw. Durchführen von Brandschutzbegehungen 35

10
Aus- und Fortbilden von Beschäftigten in der Handhabung von Feuer-
löscheinrichtungen und von Beschäftigten mit besonderen Aufgaben in 
einem Brandfall (Brandschutzhelfer)

15

11 Unterstützen der Führungskräfte bei den regelmäßigen Unterweisungen 
der Beschäftigten im Brandschutz in [10]

12 Kontrollieren der Sicherheitskennzeichnungen im Brandschutz und für die 
Rettung in [9]

13 Überwachen der Benutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen in [9]

14 Organisation und die Sicherstellung der Prüfung und Wartung von brand-
schutztechnischen Einrichtungen 15

15 Kontrollieren, dass Brandschutzregeln insbesondere bei feuergefährlichen 
Arbeiten eingehalten werden

Betriebsspezi-
fischer Bedarf

Summe mindestens 180 
plus Nr. 5 und 15

Brandschutzkonzept u. a.:

 Flächendeckender Sprinklerschutz
 Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege
 Rauch- und Wärmeabzüge

Bewertung:

Aufgrund des Brandrisikos und der damit verbun-
denen Gefahr der Verrauchung von Fluchtwegen, die 
durch den Sprinklerschutz nicht verhindert werden 
kann, ist besonders auf die Freihaltung und Kenn-
zeichnung von Fluchtwegen zu achten, ein Alarmie-
rungs- und Räumungskonzept ist erforderlich.

Für die Abschätzung der Einsatzzeit wird vom regu-
lären Betrieb des Möbelhauses ausgegangen. Die 
erst malige Erstellung von Brandschutzordnungen 
in klu sive Alarm- und Fluchtwegplänen, Betriebsan-
weisungen usw. müssen daher nicht betrachtet werden.

Ein Brandschutzbeauftragter ist zu bestellen, der 
folgende Aufgaben durchzuführen hat:

Tabelle: Beispiel für die Bemessung der Einsatzzeit von Brandschutzbeauftragten (Bsp. Möbelhaus)
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Anhang 3

Lehrinhalte für die Ausbildung 
zum Brandschutzbeauftragten

1. Rechtliche Grundlagen

 Ziele des Brandschutzes
 Personenschutz
 Sachwertschutz
 Umweltschutz

 Verantwortung für den Brandschutz im Betrieb
 Aufgaben und Stellung des Brandschutz-

beauftragten
 Brandschutzrecht: – Vorschriften, Bestim-

mungen, Regelwerke, Normen
 des Staates
 der Europäischen Union,
 der Unfallversicherungsträger,
 privater Institutionen, z. B. VdS, VDI, DVGW

2. Brandlehre

 Chemisch-physikalische Grundlagen des 
Brennens und Löschens

3. Brand- und Explosionsgefahren

 Brandrisiken innerhalb des Betriebes bedingt 
durch

 bauliche Anlagen,
 Innenausbau,
 Einrichtung
 die betriebliche Nutzung
 explosionsfähige, brennbare und brand-

fördernde Stoffe
 elektrische Anlagen
 die Versorgung und Entsorgung
 Brandstiftung

 Gefährdung von Personen auf Grund der An-
zahl, der Art und ihrer Verteilung im Betrieb

 Besondere Gefährdungen durch
 Ausfall und Außerbetriebnahme von Brand-

schutzeinrichtungen
 Feuerarbeiten
 Fremdfirmen

 Auswahl geeigneter Brandschutzmaßnahmen 
in Bezug auf

 Löscheinrichtungen
 Löschmittel
 Organisation

4. Baulicher Brandschutz

 Bauordnungen der Länder, Sonderbauord-
nungen, Techn. Baubestimmungen, DIN 4102 
bzw. EN-Normen

 Industriebaurichtlinie
 Brandabschnitte
 Baustoffe und Bauteile
 Flucht- und Rettungswege
 Flächen für die Feuerwehr
 Löschwasserversorgung
 Planung und Bewertung baulicher Anlagen 

unter Gesichtspunkten des Brandschutzes

5. Anlagentechnischer Brandschutz

 Brand- und Gefahrenmeldeanlagen
 Ortsfeste Feuerlöschanlagen
 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
 Instandhaltung
 Löschwasserrückhaltung

6 Handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung

 tragbare Feuerlöschgeräte
 fahrbare Feuerlöschgeräte
 Wandhydranten
 Speziallöschgeräte
 Instandhaltung

7. Organisatorischer Brandschutz und Brand-
schutzmanagement

 Gefährdungsbeurteilungen/Risikobewertungen
 Brandschutzkonzept
 Brandschutzmaßnahmen

 Festlegen der betrieblichen Brandschutz-
organisation

 Brandschutzordnung
 Erstellen von Ablauf- und Organisations-

plänen
 Verhalten bei Bränden
 Alarmierung, Evakuierung, Brandbekämpfung
 Brandschutzausbildung der Beschäftigten
 Kontrolle der Brandschutzmaßnahmen

 Integration von Brandschutz in die betrieb-
liche Organisation

 Beurteilung von Brandschutzkonzepten
 Übung Gefährdungsbeurteilungen
 Soziale Kompetenz, Didaktik-, Methoden-, 

Medienkompetenz für Ausbildung und Unter-
weisung

8. Behörden, Feuerwehren, Versicherer

 Zuständige Behörden und deren Aufgaben
 Aufgaben, Arten und Leistungsvermögen von 

Feuerwehren
 Abwehrender Brandschutz, Löschwasserver-

sorgung, Löschwasserrückhaltung
 Aufgaben und Leistungen der Versicherer
 Zusammenarbeit mit Behörden, Feuerwehr 

und Versicherern
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9. Abschlussprüfung (gemäß Kap. 5)

 schriftliche Prüfung
 mündliche Prüfung

Danksagung

Bei der Erarbeitung dieser bundeseinheitlichen 
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des Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfe-
leistungen, Brandschutz“ der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

 der Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) e.V.

 VdS Schadenverhütung GmbH
 der Bundesverband Betrieblicher Brandschutz/

Werkfeuerwehrverband Deutschland e.V. (WFVD)
 der Verein der Brandschutzbeauftragten in 

Deutschland e.V. (VBBD)
 der Deutsche Feuerwehrverband e.V. (DFV)
 die Projektgruppe Feuerwehrdienstvorschriften 

(PG FwDV)

Mit freundlicher Unterstützung von:
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